
 

 

  

 

 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1017 Wien 

 BMF - I/4 (I/4) 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
 
Sachbearbeiter: 
Mag. Hans-Jürgen Gaugl 
Telefon +43 (1) 514 33 501164  
Fax 0171015731471  
e-Mail Hans-Juergen.Gaugl@bmf.gv.at  
DVR: 0000078 

GZ. BMF-111303/0028-I/4/2007   

 
Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz über die

Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung,
Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Zellen und
Geweben zur Verwendung beim Menschen (Gewebesicherheitsgesetz-
GSG) erlassen wird, und das Arzneimittelgesetz, das
Fortpflanzungsmedizingesetz, das Gesundheits- und Ernährungs-
sicherheitsgesetz und das Bundesgesetz über Krankenanstalten und
Kuranstalten geändert werden; 
Stellungnahme des BMF (Frist: 12.6.2007) 

 

Zu dem vom Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend erstellten und mit Note 

vom 26. April 2007 zur Begutachtung versendeten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

ein Bundesgesetz über die Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 

Gewinnung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Zellen und Geweben 

zur Verwendung beim Menschen (Gewebesicherheitsgesetz-GSG) erlassen wird, und das 

Arzneimittelgesetz, das Fortpflanzungsmedizingesetz, das Gesundheits- und 

Ernährungssicherheitsgesetz und das Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten 

geändert werden, erlaubt sich das Bundesministerium für Finanzen, in der Anlage seine 

Stellungnahme in elektronischer Form zu übermitteln. 

 
Anlage 
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24. Mai 2007 

Für den Bundesminister: 

Mag. Hans-Jürgen Gaugl 

(elektronisch gefertigt) 

5/SN-63/ME XXIII. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt2 von 4

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



 

 

  

 

 

An das 
Bundesministerium für Gesundheit, Familie 
und Jugend 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 

 BMF - I/4 (I/4) 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
 
Sachbearbeiter: 
Mag. Hans-Jürgen Gaugl 
Telefon +43 (1) 514 33 501164  
Fax 0171015731471  
e-Mail Hans-Juergen.Gaugl@bmf.gv.at  
DVR: 0000078 

GZ. BMF-111303/0028-I/4/2007   

 
Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz über die

Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung,
Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichen Zellen und 
Geweben zur Verwendung beim Menschen (Gewebesicherheitsgesetz-
GSG) erlassen wird, und das Arzneimittelgesetz, das
Fortpflanzungsmedizingesetz, das Gesundheits- und Ernährungs-
sicherheitsgesetz und das Bundesgesetz über Krankenanstalten und 
Kuranstalten geändert werden; 
Stellungnahme des BMF (Frist: 12.6.2007) 

 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, zu dem mit Mail vom 26. April 2007 zur 

Begutachtung übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz über 

die Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, Verarbeitung, 

Lagerung und Verteilung von menschlichen Zellen und Geweben zur Verwendung beim 

Menschen (Gewebesicherheitsgesetz-GSG) erlassen wird, und das Arzneimittelgesetz, das 

Fortpflanzungsmedizingesetz, das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz und das 

Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten geändert werden, wie folgt Stellung 

zu nehmen: 

 

Ohne dabei eine Bewertung des materiellen Normeninhaltes beziehungsweise der mit dem 

gegenständlichen Entwurf verfolgten Zielsetzung vorzunehmen bestehen aus Sicht der vom 

Bundesministerium für Finanzen wahrzunehmenden haushaltsrechtsrechtlichen Zuständigkeit 

keine Bedenken. Der Vollständigkeit halber wird allerdings darauf hingewiesen, dass die noch 

festzusetzenden Tarife jedenfalls vollkostendeckend sein müssen. 
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Dem Präsidium des Nationalrates wurde die Stellungnahme des Bundesministeriums für 

Finanzen zum gegenständlichen Entwurf in elektronischer Form zugeleitet. 

 

 

24. Mai 2007 

Für den Bundesminister: 

Mag. Hans-Jürgen Gaugl 

(elektronisch gefertigt) 
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